
     

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kleve 

 
Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 4-334-0 

 

 

Der Rat der Stadt Kleve hat am 20.03.2019 ge-
mäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der der-
zeit gültigen Fassung, beschlossen den Bebau-
ungsplan Nr. 4-334-0 für den Bereich Florastraße 
im Ortsteil Materborn aufzustellen. Es wird das 
beschleunigtes  Verfahren gem. § 13a BauGB, 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 
2 Abs. 4 BauGB angewendet. Geplant ist ein 
städtebaulich sinnvolles Baurecht zu schaffen. 
Da der Bereich ausschließlich durch 
Einfamilienhäuser geprägt ist und auch die 
Erschließung nicht optimal ist, soll dieser 
Innenbereich durch Einfamilienhäuser verträglich 
weiter verdichtet werden. Er beschloss gleichzei-
tig die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB, in der derzeit gültigen Fassung. 
In der Zeit vom 06.01.2020 bis zum 10.02.2020 
einschließlich hat die Öffentlichkeit die Gele-
genheit, sich über den Planentwurf zu unterrich-
ten. 

 
Der Entwurf kann bei der Stadt Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer 3.29, Minoritenplatz 
1, 47533 Kleve, während der Dienstzeiten 
montags bis freitags  von   8:30 Uhr – 12:30 Uhr 
montags und mittwochs von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
donnerstags   von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Unterlagen über die Internetseite der Stadt Kleve unter der Rubrik „Bauen 
und Wohnen“ veröffentlicht. Nach dem bisherigen Verfahrensstand liegen folgende umweltrelevan-
ten Informationen vor, die in den Entwurf des Umweltberichts eingeflossen sind:  
 
Art der vorhandenen In-
formation 

Urheber Aussagen   

Fachgutachten: 
Artenschutzprüfung 
 
 
 
 
 
 

Graevendal 
GbR 

Die Artenschutzprüfung hat ergeben, dass durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 4-334-0 
keine negative Auswirkungen für die planungsre-
levanten Arten zu erwarten sind. Rodungsarbei-
ten sind im Zeitraum vom 1. Oktober eines Jah-
res bis 29. Februar des Folgejahres zum Schutz 
der Brutvögel durchzuführen. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen in jeglicher Form während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird daraufhin hingewiesen, 
dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu einge-
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henden Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden. Soll eine Stellung-
nahme nicht öffentlich behandelt werden, ist dies auf der Stellungnahme eindeutig zu vermerken. 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
Der vorbezeichnete Bebauungsplan wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird daraufhin ge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung gegen den o.g. Aufstellungs-
beschluss nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt,  

b) der Aufstellungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) die Bürgermeisterin hat den Aufstellungsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kleve vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 

Kleve, den 16.02.2019     Die Bürgermeisterin   
         Northing 

 


